
keine Festlegung
Berücksichtigung des Straßen-, Orts- und Landschaftsbildes bei
kleinräumiger Betrachtung.

Satteldach
(Ausnahme: bei öffentlicher Nutzung bzw. wenn die Nutzung im
Widerspruch zur Dachform steht)

Satteldach
Festlegungen und Ausnahme lt. Ortsbildkonzept der Stadtgemeinde
Leibnitz

Festlegung: zulässige Dachform von Gebäuden

keine Einschränkung auf Grund gewerblicher industrieller Nutzungen

Straßenseitig Satteldach
ansonsten keine Festlegungen
Berücksichtigung des Straßen-, Orts- und Landschaftsbildes bei
kleinräumiger Betrachtung.

Ersichtlichmachungen:

Landesstraßen
Bahntrasse

Gebäudebestand lt. GIS Stmk. (Abfragedatum 2020)

Ortsbildschutzzone

BAHNTRASSE

FRAUENBERG

SEGGAUBERG

OBERLUPITSCHENI

TITTENBACH

TITTENBACH

RETTENBACH

SCHÖNEGG

Beilage 4: zulässige Dachformen
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